
Geänderter Beschlussvorschlag zum TOP 17:  

Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2018 

 

In der Sitzung des Betriebsausschusses Kultur am 28.11.2017 wurde folgender Beschluss gefasst: 

Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den 
Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2018 mit folgenden Änderungen/Ergänzungen zu 
beschließen: 

 Die Einrichtung des Wlans wird gesamtstädtisch finanziert und dem E 49 erstattet 
 die KASTE-Mittel werden erhöht, für 2018 um 25.000 Euro, danach für die folgenden 3 Jahre um 

jeweils 50.000 Euro 
 der Zuschuss des Kulturbetriebs wird um die Tariferhöhungen für die städtischen Angestellten und 

Beamten erhöht analog zur Gesamtverwaltung der Stadt Aachen 

 

In Anlehnung an den o.g. Beschluss hat der Finanzausschuss am 05.12.2017 nach Vorschlag der 
Verwaltung einstimmig folgende Klarstellung beschlossen: 

Auf Empfehlung des Betriebsausschusses Kultur empfiehlt der Finanzausschuss dem Rat der Stadt 
Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2018 mit folgenden 
Änderungen/Ergänzungen zu beschließen: 

 Die Einrichtung des WLAN wird im Rahmen der gesamtstädtischen Projektierung durch FB 11 
finanziert. 

 die KASTE-Mittel werden erhöht, für 2018 um 25.000 Euro, danach für die folgenden 3 Jahre um 
jeweils 50.000 Euro 

 der aufgrund der Tariferhöhungen der Angestellten und Beamten zum Jahresende noch 
bestehende Verlust wird analog der Vorgehensweise zum Tarifabschluss 2016 ausgeglichen. 

 

Dementsprechend geänderter Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt am 13.12.2017: 

Der Rat der Stadt stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2018 mit 
folgenden Änderungen/Ergänzungen fest: 

 Die Einrichtung des WLAN wird im Rahmen der gesamtstädtischen Projektierung durch FB 11 
finanziert. 

 die KASTE-Mittel werden erhöht, für 2018 um 25.000 Euro, danach für die folgenden 3 Jahre um 
jeweils 50.000 Euro 

 der aufgrund der Tariferhöhungen der Angestellten und Beamten zum Jahresende noch 
bestehende Verlust wird analog der Vorgehensweise zum Tarifabschluss 2016 ausgeglichen. 
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